Die Taufe ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen, womit Gott, der Vater, durch Jesus Christus, seinen Sohn, samt dem Heiligen Geist bezeugt, dass er dem Getauften ein gnädiger Gott wolle sein und verzeihe ihm alle Sünden aus lauter Gnade um Jesu Christi willen und nehme ihn auf an Kindes Statt und zum Erben aller himmlischen Güter.

Johannes Brenz
* 24. Juni 1499 in Weil der Stadt; † 11. September 1570 in Stuttgart, 
Theologe und Reformator: „Architekt“ der Evangelischen Landeskirche in Württemberg sowie des Rechts- und Bildungswesens Württembergs, theologischer und juristischer Gutachter, Berater der Herzöge Ulrich und Christoph von Württemberg
Brenz studierte in Heidelberg. Dort begegnete er am 26. April 1518 Martin Luther bei der Heidelberger Disputation und war tief beeindruckt. Die Begegnung markierte den Anfang einer lebenslangen, engen Verbindung und prägte sein Leben und Wirken.

In Schwäbisch Hall trat Brenz seinen Dienst als Prediger am 8. September 1522 an der Hauptkirche St. Michael an. Dort begann er schnell reformatorisch zu wirken. Er arbeitete dabei eng mit Johann Isenmann/Eisenmenger und Michael Gräter, den Pfarrern von St. Michael und St. Katharina zusammen. Am 30. Mai 1523 erhielt er nach altem Ritus die Priesterweihe.
1525 wandte er sich entschieden gegen den Bauernaufstand, drängte aber auf eine milde Bestrafung der Bauern, da die Obrigkeit mit schuldig am Aufstand sei. Scharfe Kritik übte er an den Bestrafungen durch den Haller Rat. 1526 feierte er erstmalig das Abendmahl in beiderlei Gestalt. Die Messe wurde 1527 in St. Michael und St. Katharina abgeschafft. Im gleichen Jahr entwarf er mit der Kirchenordnung
eine Neugestaltung der religiösen Verhältnisse in Schwäbisch Hall. Predigt, Taufe, Abendmahl, Gottesdienst und das Eherecht erhielten eine neue Form. Letzteres wurde in den Aufgabenbereich weltlicher Obrigkeit überführt. Die Reform des Kirchenwesens betraf auch das Schulwesen. Brenz ermöglichte Begabten unabhängig von ihrer Herkunft den Lateinunterricht und damit den Zugang für eine höhere Schulbildung. Zudem forderte er den Schulunterricht für Mädchen, denen die Heilige Schrift ebenso gehöre wie den Männern. Im Sinne einer umfassenden Bildung verfasste er drei Katechismen. Der von 1535 erschien bis 1999 in insgesamt 518 Ausgaben. Bei der Reform des Rechtswesens und in Gutachten wandte er sich entschieden gegen Folter und Hexenverfolgung. Außerdem regelte Brenz die Verfahren bei Ehehindernissen, Ehebruch und Scheidungen.
Als Berater des Herzogs Ulrich von Württemberg konzipierte er bei der Einführung der Reformation die Evangelische Landeskirche in Württemberg. Von 1537 bis 1538 reorganisierte er für diesen die Universität Tübingen. Zusammen mit Philipp Melanchthon hatte er 1530 das Augsburger Bekenntnis verfasst, mit dem die Reichsstände der lutherischen Reformation Kaiser Karl V. ihren Glauben darlegten und die Verständigung mit den „Altgläubigen“ suchten. Die Verständigung misslang, aber das Augsburger Bekenntnis gehört bis heute zu den verbindlichen Bekenntnisschriften der lutherischen Kirchen.
Nach Ende des Schmalkaldischen Krieges  musste Brenz 1546 aus Schwäbisch Hall fliehen.

Von Herzog Christoph, dessen theologischer Ratgeber er geworden war, erhielt er 1553 das Amt des Stiftspropsts von Stuttgart. 1559 reformierte Brenz die Klöster zu Stiftsschulen und baute eine auf den Fürsten ausgerichtete Kirchenorganisation auf. Im gleichen Jahr wurden die organisatorischen und theologischen Grundlagen der Evangelischen Kirche Württembergs in der „Großen Württembergischen Kirchenordnung“ festgeschrieben. Sie bildete über Württemberg hinaus die Schablone für den gesamten deutschen Südwesten und weitere Kirchen bis zum Ende des landesherrlichen Kirchenregiments 1918. Als Hauptautor verfasste Brenz 1552  das Württembergische Bekenntnis (Confessio Virtembergica).
· Johannes Brenz und seine Nachfahren, zu denen Persönlichkeiten wie Johann Albrecht Bengel, Dietrich Bonhoeffer, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hermann Hesse, Ludwig Uhland, und Richard von Weizsäcker gehören, haben deutsche Geistes-, Kultur- und Politikgeschichte geschrieben. 
· Zur evangelischen Landeskirche in Württemberg gehören heute etwa 2,3 Millionen Gemeindeglieder in 1.400 Kirchengemeinden. 
· Diese sind zu 51 Dekanaten zusammengefasst. Die Dekanate wiederum sind vier Prälaturen zugeordnet: Reutlingen, Stuttgart, Heilbronn und Ulm. Im Rahmen der Leitung innerhalb der Landeskirche visitieren, also begleiten und beaufsichtigen die Prälaten Dekanatämter und Kirchenbezirke und wirken bei der Besetzung der Gemeindepfarrstellen mit. 

· Die Landessynode, die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung, wird direkt von den Gemeindegliedern gewählt. Der Oberkirchenrat führt die landeskirchliche Verwaltung. Die Kirchenverfassung bestimmt ihn als ein Kollegium, dem der Landesbischof vorsteht. Der von der Landessynode beschlossene Haushaltsplan wird vom Oberkirchenrat ausgeführt. Er kann Verordnungen erlassen und Ausführungsbestimmungen zu kirchlichem Recht beschließen. 
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.
